
Formblatt 
 

Antrag Benennung von Quarantänestationen  
oder geschlossenen Anlagen 

 

05-PGK-FOB-013-L   Version 01.02 Seite 1 von 6 

 

Tel.: +49 33702 211 3621  

Mail: PGK_AGWZ@LELF.Brandenburg.de 

 
 

 

 

Benennung gemäß Artikel 60 bis 62 für Zwecke nach Artikel 8, 48, 49 und 58 VO (EU) 

2016/2031 in Verbindung mit Durchführungs-VO (EU) 2019/829 

Angaben zur    ☐ Quarantänestation    ☐ geschlossenen Anlage 

Antragsteller/Verantwortlicher (Titel, Vorname, Nachname) 

 

Name der Einrichtung und Adresse (Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

 

 

 

Gebäudetrakt und Zimmernummern (bitte als Anlage 1 Grundriss/Plan des Gebäudes beifügen)  

 

 

Räumlichkeiten, in denen die spezifizierten Tätigkeiten stattfinden sollen und welche Tätigkeiten dort 
jeweils durchgeführt werden (bitte ankreuzen und je Arbeitsraum/-einheit Anlage 2 ausfüllen) 

☐ Labor  

☐ Klimakammer/ 

     -raum  
 

☐ Gewächshaus  

☐ Sonstige  

Räumlichkeiten/Einheiten für Lagerung/Haltung (bitte ankreuzen und spezifizieren)  

☐ Trockenschrank/ 

     -raum  

☐ Zuchtkäfig  

☐ Klimakammer/  

    -raum  

☐ Gewächshaus  

☐ Sonstige:  

Landesamt für Ländliche Entwicklung, 

Landwirtschaft und Flurneuordnung   

P4 - Pflanzengesundheitskontrolle 

Müllroser Chaussee 54 

15236 Frankfurt (Oder) 
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Notfallplan für zur Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung von Unionsquarantäneschädlingen 
vorhanden 
 

☐ ja ☐ nein 

 
 

Die dem Antrag beigefügte Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen. 

 
 
  

Ort, Datum Unterschrift 
 
 
 

 

Beigefügte Anlage: 

☐ Anlage 1: Grundriss/Plan des Gebäudes 

☐ Anlage 2: Ausstattung der Quarantänestation/geschlossenen Anlage   

☐ Anlage 3:  Auflistung des spezifizierten Materials 

☐ Anlage 4: Notfallplan  
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Anlage 2: 

Ausstattung (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

 

Gebäude: 

Zimmer-Nr.: 

spezifiziertes Material: 

Verantwortlicher: 

 
 Labor Gewächshaus 

 ja nein ja nein 

Infrastruktur zur physischen Isolation 

Lage 

räumliche Trennung bei Arbeiten und Lagerung von Arbeiten mit 
nicht spezifiziertem Material 

☐ ☐ ☐ ☐ 

räumliche Trennung von anderen Gebäuden ☐ ☐ ☐ ☐ 

räumlich getrennt von Nutzpflanzen oder Wirtspflanzen ☐ ☐ ☐ ☐ 

Die Station/Anlage befindet sich nicht in unmittelbarer Umgebung 
von potentiellen Wirtspflanzen, um die Wahrscheinlichkeit eines 
Schadens zu verringern 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Wände 

fest, keine Lücken (auch um Rohre und Leitungen) ☐ ☐ ☐ ☐ 

abwaschbar ☐ ☐ ☐ ☐ 

Boden / Arbeitsfläche 

undurchlässig ☐ ☐ ☐ ☐ 

dekontaminierbar ☐ ☐ ☐ ☐ 

kontrollierte Entwässerung / kein direkter Kontakt zum 
öffentlichen Abwassernetz (nicht zutreffendes streichen) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Oberflächen und Einrichtung 

chemikalienresistent ☐ ☐ ☐ ☐ 

glatte Oberflächen ohne Risse ☐ ☐ ☐ ☐ 

Öffnungen und Belüftungen 

Doppeltüren mit Zwischenraum (Schleusenfunktion) ☐ ☐ ☐ ☐ 

luftdichte Türen durch z.B. Bürsten, Dichtungen ☐ ☐ ☐ ☐ 

automatische Verriegelung der Tür ☐ ☐  ☐ 

manuelle Verriegelung der Türen  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fenster und Belüftungen sind mit Netzen mit geeigneter 
Maschenweite versehen, die ein Entweichen des 
Schadorganismus oder seines Vektors verhindern 

☐ ☐ ☐ ☐ 

luftdicht abgedichtete Fenster ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fenster unzerbrechlich oder mit Doppelglas ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rohre und Leitungen 

gedichtet ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zwangsbelüftung 

Unterdruck (mindestens 0,6 hPa bzw. mbar) ☐ ☐ ☐ ☐ 

permanenter Luftstrom (entgegen den Ausgängen des 
Gebäudes) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Abluft gefiltert durch einen HEPA oder gleichwertigen Filter ☐ ☐ ☐ ☐ 

Schutzkleidung 

Raum zum Kleidungswechsel vorhanden ☐ ☐ ☐ ☐ 
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 Labor Gewächshaus 

 ja nein ja nein 

Arbeitskleidung 

markierter / Einweg-Arbeitskittel (nicht zutreffendes streichen) ☐ ☐ ☐ ☐ 

spezielle Schuhe / Einweg-Überschuhe (nicht zutreffendes streichen) ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kopfbedeckung ☐ ☐ ☐ ☐ 

Desinfektion der Kleidung im Gebäude oder Einwegkleidung  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Auflagen bei Haltung von Wirbellosen 

Haltung in abgedichteten Käfigen mit geeigneter Maschengröße 
(Arbeiten mit Armstulpen)  

☐ ☐ ☐ ☐ 

Dekontaminationseinrichtung (Gefrierschrank, Autoklav) 
innerhalb des Gebäudes  

☐ ☐ ☐ ☐ 

zugelassene Sicherheitswerkbänke für Mikroorganismen ☐ ☐   

UV-Strahlung, z.B. im Vorraum/Zwischenraum gegen Sporen, 
und Klebefallen oder Pheromonfallen für Insekten 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Notfallausrüstung 

Rauchmelder ☐ ☐ ☐ ☐ 

automatischer Alarm bei Abfall des Unterdrucks ☐ ☐ ☐ ☐ 

Alarmanlage bei Einbruch ☐ ☐ ☐ ☐ 

automatisch anlaufendes Notstromaggregat ☐ ☐ ☐ ☐ 

Reinigung und Sicherheit 

regelmäßige Reinigung der Einrichtung ☐ ☐ ☐ ☐ 

Waschmöglichkeiten 

Duschen neben oder im Gebäude ☐ ☐ ☐ ☐ 

Handwaschbecken im Gebäude oder Einweghandschuhe ☐ ☐ ☐ ☐ 

vor Verlassen der Einrichtung Hände waschen und desinfizieren ☐ ☐ ☐ ☐ 

Essen, Trinken und Rauchen verboten ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zugang 

Zutrittsbeschränkung geeignet gekennzeichnet  ☐ ☐ ☐ ☐ 

ausschließlich durch autorisierte Personen ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bewegungsfreiheit von Wartungspersonal eingeschränkt  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zutritt für die Öffentlichkeit verboten oder unter strenger Kontrolle ☐ ☐ ☐ ☐ 

nähere Umgebung des Gebäudes 

frei von Wirtspflanzen (empfohlen) ☐ ☐ ☐ ☐ 

Abfallentsorgung und Dekontamination 

Abfälle werden vor der Entsorgung gesammelt und 
dekontaminiert 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Zerstörung des spezifizierten Materials am Ende der 
spezifizierten Tätigkeit, es sei denn, das Material wurde als frei 
von jeglichem Schädlingsrisiko bestätigt  

☐ ☐ ☐ ☐ 

Dekontamination von Material, das das Gebäude verlässt ☐ ☐ ☐ ☐ 

Geräte zur Vernichtung/Dekontamination 
 Autoklav  
 Gefrierschrank 
 Sonstiges:  
 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Entsorgung/Transport von spezifiziertem Material ausschließlich 
in Behältern, die eine unbeabsichtigte Freisetzung ausschließen 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Schädlingsbekämpfung 

Bekämpfung aller möglicher Vektoren, d.h. Nagetiere, Vögel 
Insekten und Milben innerhalb der Quarantänestation/ 
geschlossenen Anlage 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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Anlage 3 

Auflistung des genehmigten bzw. geplanten spezifizierten Materials, ggf. getrennt nach 

Arbeitsraum/-einheit 
 

Gebäude: 

Zimmer-Nr.: 

Verantwortlicher: 
 
 

Auflistung des genehmigten bzw. geplanten spezifizierten Materials: wissenschaftlicher 

Name/Beschreibung 
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Datenschutzinformation gemäß Art. 13 DS-GVO 

Im Rahmen der Benennung als Quarantänestation/ geschlossene Anlage nach Art. 60-62 VO (EU) 

2016/2031 für Tätigkeiten nach Art. 8 und 48 Absatz 1 und 2 VO (EU) 2016/2031 i.V.m. VO (EU) 

2019/829  

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne des Art. 13 Abs. 1 a) Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist das 
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Müllroser Chaussee 54, 15236 
Frankfurt (Oder) 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten des LELF 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter folgender E-Mail-Adresse: 
LELF-Datenschutzbeauftragter@LELF.Brandenburg.de 
Rathausstraße 6, 15517 Fürstenwalde 
03361/554-320 

3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Telefon, Fax und Email-Adresse sowie 
den Namen des Ansprechpartners und der verantwortlichen Person) zur Benennung der 
Quarantänestation/ geschlossenen Anlage nach Art. 60 VO (EU) 2016/2031 zu. Die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten ist nach § 5 Abs. 1 BbgDSG i. V. m. Art. 6 Abs. 1 S. 1 e) DS-GVO unbeschadet 
sonstiger Bestimmungen zulässig, da sie für die Benennung der Quarantänestation/ geschlossenen Anlage 
nach Art. 60 VO (EU) 2016/2031 erforderlich ist.  

4. Empfänger der personenbezogenen Daten 

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt In Rahmen der Berichtspflicht nach Delegierte 
Verordnung (EU) 2019/829 Art. 3 an die nationale Pflanzenschutzorganisation Deutschland 
(https://pflanzengesundheit.juliuskuehn.de/ pflanzenschutzorganisationdeutschlands.html) und an die 
Europäische Kommission. 

5. Speicherdauer 

Personenbezogene Daten, die im Rahmen des oben genannten Verwaltungsverfahrens verarbeitet 
werden, werden grundsätzlich nur solange gespeichert, bis die Benennung der Quarantänestation/ 
geschlossenen Anlage auf Antrag oder wegen Fristablauf endet oder die Benennung der 
Quarantänestation/ geschlossenen Anlage von Amts wegen widerrufen wird und der Löschung keine 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.  

6. Betroffenenrechte 

Sie können von uns jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten (Art. 
15 DS-GVO), deren Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 DS-GVO) verlangen sowie Ihr Recht 
auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) geltend machen. Sie haben außerdem ein Recht auf 
Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO). Zu den vorgenannten Zwecken wenden Sie sich 
bitte an eine der zuvor genannten Kontaktadressen. Ihre Anfrage wird innerhalb eines Monats nach 
Eingang bearbeitet. 
Ihnen steht ferner ein Beschwerderecht zu beim: 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht 
Dagmar Hartge 
Stahnsdorfer Damm 77 
14532 Kleinmachnow 
Telefon: 033203/356-0  /  Telefax: 033203/356-49 
E-Mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de 

7. Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten 

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Benennung der Quarantänestation/ 
geschlossenen Anlage erforderlich. 
Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus Art. 60-62 VO (EU) 
2016/2031. 
Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung benötigt Ihre Daten, um die 
Benennung der Quarantänestation/ geschlossenen Anlage zu bearbeiten.  
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. Die Benennung 
der Quarantänestation/ geschlossenen Anlage ist eine Voraussetzung, um die in Art. 8 und 48 Absatz 1 
und 2 VO (EU) 2016/2031 aufgeführten Tätigkeiten auszuüben. 

https://pflanzengesundheit.juliuskuehn.de/%20pflanzenschutzorganisation
mailto:Poststelle@LDA.Brandenburg.de

